
1889 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bunc1esrates 

B e r ich t 

des Sozial ausschusses 

über den GesetzesbeschlUß des Nationalrates vom 11. Oktober 1978 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem finanzielle Bestimmungen des 

Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und des Arbeitsmarkt

förderungsgesetzes geändert werden 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

vom 11. Oktober 1978 soll eine leichtere Verfahrensweise bei der 

Heranziehung der für arbeitsmarktpolitische Erfordernisse zweck

gebundenen Mittel des Rese~vefonds erreicht werden. Zu diesem 

. Zweck soll der Reservefonds zu einem Fonds mit eigener Rechts

persönlichkeit umgestaltet werden. Die Verwaltung des nach außen 

vom Bundesminister für soziale Verwaltung vertretenen neu~n Reserve

fonds soll in technisch-administrativen Angelegenheiten dem Bundes~ 

ministerium für soziale Verwaltung, in allen übrigen Verwaltungs

angelegenheiten dem Bundesministerium für soziale Verwaltung im Ein

vernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen obliegen. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 18. Oktober 1978 in Verhandlung genommen und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozialausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Oktober 

1978 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem finanzielle Bestimmungen 

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und des Arbeitsmarkt

förderungsgesetzes geändert werden, wird kein Einspruch erhoben. 

Margaretha o ben aus 

Berichterstatter 

Wien, 1978 10 18 

L i e d 1 

Obmann 
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